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Unterlahn-Äreis.
Amtliches Matt für dir Kekanntumchungeu des Landratsamtes».des Kreisausfchufses.

Tägliche Keilagr perDirrer trab Eurfrr Zeitung.
‘ Preis » der « », »tge«:
Li»«i»sp. Perichetle oder deren Raum LS Pfg-,

Rellamezetl» 60 Psg.

m. 34

8i *| o»c|USm:
In Die, : Rosmftraße W.
I » « m»: RSmerstra», SS.

Druck«nd Verla, von H. Lhr. Gommer,,
GmS und Diez. _ J

Diez , Freirag de« S. Februar 1917 57. Jahrgang

Amtlicher Teil

Abt. II. Tgb. 3tr. 1330.  Coblenz , den 3. Februar 1917.

Verordnung.
In Ergänzung meiner Verordnung vom 8. 1. 1916,

Wt . II, Nr . 835, betreffend die Vorführungen und Vlakate
der Lichtspieltheater bestimme ich auf Grund des Gesetzes
über den Belagerungszustand vom 4. 6. 1851 in der Fassung
des Gesetzes vom 11. 12. 1915 für den Befehlsbereich der
Festung Coblenz-Ehrenbreitstein , insoweit er im Bezirk des
18. Armeekorps liegt, folgendes:

l . Jede über die in der genannten Verordnung zugelassen?
Plakatreklame hinausgehende Reklame an den Eingängen
der Lichtspieltheater durch Ausgabe von Reklamezetteln
an vorübergehende Personen oder dergleichen wird unter¬
sagt.

Die zugelassenen Plakate dürfen nur noch an den Ein¬
gängen der Lichtspieltheater selbst und an den für Reflamc
bestimmten vorhandenen Plakatsäulen angebracht werden,
dagegen ist ein Anbringen der Plakate in leerstehenden Lä¬
den, an Zäunen und Wänden untersagt . Die Plakate dürfen
nicht in schreienden Farben ausgeführt sein.

Das Ausstellen von Photographien vor den Lichtspiel¬
häusern mit Darstellungen aus der .Handlung der zur Vor¬
führung konrurenden Films ist nur gestattet, soweit sie aus
Films genommen sind, die uneingeschränkt, auch für Jugend-
Vorstellungen sreigegeben sind.

2. Für die Reklame durch Anzeigen in den Zeitungen
wird folgendes bestimmt:

Bildliche Darstellungen sind nur gestattet, soweit ste
mit den Darstellungen auf den Plakaten übereinstimmen, die
von der Prüfmrgsstelle in Düfleldorf genehmigt sind, und

auch nur , soweit es sich um Wiedergabe der Köpfe der Dar-
steiler handelt.

Szenen aus der Handlung dürfen in den Anzeigen nicht
gebracht werde,t. Sämtliche Anzeigen sind mit den bild¬
lichen Darstellungen und dem genauen Wortlaut der ört¬
lichen Polizeiverwaltnng zur Vorprüfung vorzulegen.

Den Zeitungen dürfen nur solche von der Polizeibehörde
genehmigte Anzeigen zur Veröffentlichung übergeben werden.

3.  Zuwiderhandlung gegen diese Anordnung wird mit
Gefängnis bis zu einem Jahre , beim Vorliegen mildernder
Umstände mit Hast oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark be¬
straft.

Kommandantur Coblenz -Ehrenbreitftet«
Der Kommandant:

v. Luckwald,
Generalleutnant.

'Abt. II. Tgb.-dir 2091.
Coblenz, den 5. Februar 1917.

Betr. Zigeuner - und Bärensüyrerbanden.

Verordnung.
Auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand

vom 4. 6. 1851 in der Fassung des Gesetzes vom 11. 12. 1915
verbiete ich für den Befehlsbereich der Festung Cobienz--
Ehrenbreitstein das Umherziehcn von Zigeuner - und soge¬
nannten Bärenfiihrerbanden.

Zuwiderhandlungen werben mit Gefängnis bis zu einem
Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände mit Hast oder
Geldstrast bis zu 1500 Mark bestraft.

Kommandantur Loblenz .Ehre »breitstein.
Der Kommandant:

v. Luckwald. 4 7
- ! Generalleutnant.
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Grikanntrnachung.
Die Landwirtschaft befindet sich zweifellos in einer

mißlichen Lage und die Befürchtung, daß die Volksernähning
durch die lange Dauer des Krieges, durch die Einziehung der
Landwirte und landwirtschaftlichen Arbeitskräfte zum
Heeresdienste, durch den Mangel an Gespannen, an Kraft¬
futtermitteln, an Saatgut und Düngemitteln, ernstlich ge¬
fährdet werden könnte, ist sicher wicht unbegründet. Diesen
(Gefahren rechtzeitig zu begegnen und Abhilfe zu schaf'en,
dienen die in allen Gemeinden des Kreises kürzlich gebilde¬
ten Wirtschaftsausschüsse. Die Mitglieder der Ausschüsse
sind Vertrauensleute der Gemeinde. Ihnen liegen alle
Arbeiten ob, die geeignet sind, die Aufrechterhaltung des
landwirtschaftlichen Betriebs und der Produktion von Nah¬
rungsmitteln zu gewährleisten. Der Ausschuß soll über¬
all da eingreisen, wo durch Einberufung des Betriebsleiters
und der sonstigen Arbeitskräfte die ordnungsmäßige Bewirt¬
schaftung und Aufrechterhaltung des Betriebes gefährdet ist.
Für Erfüllung dieser Aufgaben sollen dem Ausschuß die
nötigen Hilfsmittel an Hand gegecen werden durch die Ge¬
stellung von Arbeitskräften, Gespannen, Düngemitteln.
Saatgut , landwirtschaftlichen Maschinen usw. Dem Aus-
schütz wird auch die Begutachtung dcr Urlaubsgesucheund
die zweckmäßige Verwendung der Schülerhilfskolvnnen über¬
tragen werden. Die Aufgaben des Ausschusses lassen sich
also zusammenfassen1. in der Aufrechtcrhaltung der Pro¬
duktion und der Sicherstellung derselben, der. Durchführung
der Friihjahrsbestellung. insbesondere auch dem ausgleicheu-
den Anbau von Kartoffeln, Pflege der Kulturpflanzen, Un-
kvantbekäinpfung und Einbringung der Ernte, 2. in einer
Summe von Arbeiten, die wir als soziale Aufgaben um¬
schreiben. wie die Aufklärung der Bevölkerung über die Not¬
wendigkeit der behördlichen Maßnahmen für die Sicher¬
stellung der Volksernährung und die unbedingte Norwcndig-
i it der Ablieferung aller entbehrlichen Nahrungsmittel
1-tc Milch, Butter, Eier, Gemüse, Obst, Getreide und Kar¬
toffeln. Den Mitgliedern der Ausschüsse dürfte die geleistet.'
Arbeit, wenn sie ihrer Bedeutung entsprechend mit Widmung
und Umsicht verständnisvoll durchgeführt wird, noch iw
späteren Leben als eine segensreiche in Erinnerung bleiben!
J :i der höchstwichtigen Kartoffclversorgung muß der Aus-
s-äuß dafür sorgen, daß mit den Kartoffeln so sparsam wie
möglich umgegangen wird, daß das erforderlich: Saatgut
unter allen Umständen sichergestellt und bis zur Verwen¬
dung zweckmäßiggelagert wird und daß alle irgendwie
entbehrlichen Kartoffelvorräte an den Kommunalverband
abgeliefert werden.

Die Herren Bürgermeister des Kreises wollen für mög¬
lichste Verbreitung dieser AusführungenSorge tragen.

Der Landrat.
Dudervadt,

J .-Nr. II. 864. Diez,  den 5. Februar 1917.
An die Herren Bürgermeister

Betrifft : die Ausführung der « chutzpockeuimpfung
im Jahre 1817.

Unter Hinweis auf die Verfügung vom 2. Mai 1900
— Krcisblatt Nr. 105 — und auf die in Nr. 12 des
Regicrimgsvmtsblattes für 1991 abgedruckten Vorschriften
zur Sicherung der Ausführung des Jmpfgcfchäftes ersuche ich
Sie , die Jmpflisten für 1917 nunmehr aufzustellcn. Die
erforderlichen Formulare gehen Ihnen in Den nächsten
Tagen zu.

Die mit I und III bezeichnet« !- Formulare sind für
die Jmpfärzte bestimmt und daher zunächst sorgfältig anf-
znbewahren. Fornrular V dient zur Aufnahme der zur Erst-

imptitnff,  Ö =ormitr <xr i
ftrng vvrzustcllendenKinder, und Formular VII zur Aus¬
nahme der bereits im Geburtsjahr zur Jmpslmg gelangten
Kinder.

Hiernach sind in Liste V aufzunchmen:
v) alle 1915 und früher geborenen Kinder, welche ent¬

weder noch gar nicht oder ohne genügenden Erfolg
geimpft worden sind,

b) alle iw Jahre 1916 geborenen noch lebenden Kinder
einschließlich der zugezogenen.

In die Wiederinipfliste(Form. IV) gehören:
a) alle 1904 oder früher geborenen und noch gar nicht

oder ohne genügenden Erfolg wiedcrgeimpften Zöglinge
von öffentlichen oder Privarlehranstalten, und

b) die 1905 geborenen Zöglinge solcher Lehranstalten.

Es wird erwartet, daß alle unter a) erwähnten Jmps-
pslichtigen aus den Duplikatslisten der Vorjahre sorgfältig
in die diesjährigen Listen mit Angabe des Grundes (z. B.
in: Vorjahre zurückgestellt, ohne Erfolg geimpft ,>c.) über¬
tragen werden und in Spalte 6 oie Zahl der vorangegaw-
genen erfolglosen Impfungen genau angegeben wird.

Bei Wegzügen ist in der letzten Spalte der neue Wohn¬
ort des Impflings anzugeben und weiter anzuführen, wann
die Ueberweisung stattgesünden hat.

Im übrigen wird wegen Ausfüllung der Listen auf die
den Formularen vorgedrucktenBemerkungen Bezug ge¬
nommen.

Die Listen sind doppelt aufzustellen. Ueber das Ge¬
samtergebnis ist je eine Uebersicht wach Forwular-Vllb und
IX ebenfalls in doppelter Ausfertigung anzufertigen und
demnächst, spätestens aber bis zum 1. Oktober d. I . be¬
stimmt unter Beifügung der nach Formular III auszu¬
stellenden ärztlichen Zeugnisse über etwast. e Befreiungen und
einer Anzeige über etwa ergangene richterliche Entscheidun¬
gen wegen Nichtgestellungcn von Impflingen einzusenven

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, die ihnen nach de»
Vorschriften unter IV' der eingangs erwähnten Bestimmun¬
gen über die Sicherung der Ausführung des Jmpfge,chäfts
zufallenden Obliegenheiten rechtzeitig und sorgfältig -wahr¬
zunehmen. besonders für Bereitstellung,geeigneter reinlicher
Jmpflokale Sorge zu tragen und den Eltern der Jmpf-
pflichtigen rechtzeitig gedruckte Vorladungen, (die auf der
Rückseite mit den vorgeschrieoenenVerhaltungsmaßregeln
versehen sind) zugehen zu lassen.

Schließlich wird noch daraus aufmerksam gewacht, daß
die Ausfüllung der Jmpflisten während des Jmpfgeschäfts
und die Ausfertigung der Impfscheine nicht Sache des Jmpf-
arztes, sondern des Bürgermeisters, ist und deshalo von
diesem oder von ihm oestellten Personen wahrzüuehmmist.
(Die durch Beschaffung von Schreibhilfe entstehenden Kosten
fallen der Gemeindekasse zur Last.) Weiter wird , darin.'
erinnert, daß der Bürgermeister oder denen Stellvertreter
und, wenn Wiederimpllinge zur Vorstellung gckangeû auch
ein Lehrer, der rechtzeitig von dem Impftermin in Kenntnis
zu fetzen ist, in den Impf - und Nachichautecminen anwesend
sein müssen. Für Waschgclegenheit— zwei Waschfepüsseln
nebst Seife und Handtuch— muß gesorgt sein. Aur ord¬
nungsmäßigen Ausführung des Jchpfgeschäftpsist die ge¬
naueste Befolgung der gegebenen Bestimmungen unerläßlich.

Die Festsetzung des Impftermine wird demnächst im
Kreisblatt , bekannt gegeben werden. • i rW £

Bis zum 1. April d. Js . find mir die ordnungsmäßig
-tnrfgestellten Jmpflisten zur PMfuug vorzülegew

Me» Lamvrat.
DuderÜLdL.
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1 Rettert ! 9/6. 9/8. 24. 8. 9. 7. 8. 4. 15 i2. 24 . 16.2 Ackerbach i '/- 9.,6. 9. 8. 24/8. 9./7. 8.4. 15./2. 24 . 6.
3 Dörsdorf 2 I 11/6. 11. 8. 26 /8. 11./7. 10./4. 17. /2. 26. -6.
4 Klingelbach 4 13./6. 13.,'8, 28 .,8. 13./7. 13./4. 19 . 12. 28. -6.
5 Holzavpel ! 2 1/* 24. /6. 24/8. 9/9. 9 . 14. 24. /4. 2. -3. 8./10. 9 . 17.
6 Dörnberg 1 2«./6. 26./8. 11./9. 12 14. 26 . 14. 4 . 18. 11./I0 11 . 17.
7 Langenscheib 1 27 /6. 27. /8. 13./9. 13.,4. 27/4. 5 . 13. 12/10. 12./7.
8 Hirschberg 28 6. 28./8. 14./9. 14./4. 28.4. 6 . 13. 13/10 13./7.
9 Eppenrod 1 29.Z6. 30 ./8. 15./9. 15./4. 29.4. 8,/3. 14/10. 14. -7.

10 St . Peter 2 30.,6. 31./8. 16/9. 16./4. 30.4. 9 . 13. 15./10. 16./7.
11 Diez. 5 3/7. 2./9. 18/9. 19./4. 3./5. 11. 3. 18/10. 18./7.
lv ;> Cramberg 2 ' lt  ' 8/7. 8. -9. 24 /9. 24 /4. 8./5. 17/3. 23/10. 24/7.
13 Schönborn ' • lia 11./7. 10/9, 27 19. 27 . 14. 11/5. 19 . 13. 26 40 26./7.
14 Freiendiez 1 »/« 12/7. 11./9. 21/9 28./4 12/5. 20 /3. 27.,10. 27.4.
15 Flacht 21/, | 14 17. 13 ;9. 29 /9. 29 /4. 13/5 22 . 13. 28./10 28.'7.
16 Oberneilen l V* 17/7. 16./9. 2./10. 3.16. 17./5 25 . 13. 1./I1 1. 8.
17 Hahnstätten 2 19 17. 7 . 19. 4./10. 4 15. 18./5. 26 . 13. 2.,11. 248
18; Burgschwalbach 1 21./7. 19 . 19 6./10. 6 15. 20 . 15. 28 /3. 4./11 4./8.
19, Bad Ems 5 8 16
20 Dausenau 1 ‘ > 7 14./6.
21 Nassau 3 '/e 15/6.

,22, Singhofen 1 19./6.
23; Niedertiefenbach 2 21 /6. . .. ■ . . .1

24 Dienethal 1 23./6. , .
25t Schweigbausen 1«/. | 24/6.
26; Dornholzhausen Vit 26 /6.
27, Obernhof '/« i 1 l 27 16. ' -; j

'
28 Kördorf , 2

•1 28 16.
1

1

I. 11 824. Diez , den 3. Januar 1917. tenwesen (insbesondereZiffer 11 ff.) zur Kenntnis und Be-
Der vorstehende von der ev. Hauskollekten-Ordnungs-

stelle in Wiesbaden festgesetzte Sammelplan wird den Herren
Bürgermeistern unter Hinweis auf die im Kreisblatt Nr.
235 von 1906 abgeoruckten Bestimmungen über das Kollek-

achtung mitgeteilt.
Der Landrat.

Tuderstadt.

J .-Nr. II. 1230. Diez,  den 6. Februar 1917.

Bekanntlnachima.
Der Landes-Obft- und Weinbauinjpektor Schilling in

Geisenheim wird am
Freitag,den 9. Fe bruards.  Js ., abends8 -Uhr

in Diez  im Hof von Holland
einen Vortrag über

^ - Richtlinien für de» Kleiugarteubau
im Jahre 1917

halten und am
SawStag ', dtn 10 . Fe6tuar ds.  Is ., nachmit-

tags von 2 — 5 Uhr in Diez  in demselben Lokal
Kriehrungen

zw diesem Themd erteilen.
Mit Rücksicht auf die große Wichtigkeit des Vortrages

Änd der Belehrungen in der jetzigen Kriegszeit, lade ich zu
recht zahlreichem Besuche ergebenst ein..

Die Beteiligung ist für jedermann, auch aus den Nach»
^bargememden. kostenfrei. Die Telln h.i e: und Telneh -mrin-

ner: werden gebeten, Papier und Bleistift mitzubringen.

Die Herren Bürgermeister der Bortragsgemeinde wie
der Nachbargemeindenersuche ich, dies sogleich in ihren
Gemeinden bekannt zu geben und auf einen zahlreichen Be¬
such hinzuwirken.

Der Landrat: Düderftadt.

M. 548. Diez,  den 31. Januar 1917.
Vekannnnachung

Der Militärpflichtige Hugo Keck, geboren am 30. De¬
zember 1895 zu Zollhaus, Gemeinde Mudershausen, der bis
unermittelt geblieben ist, wird hiermit aufgefordert, sich
spätestens bis zum 1. Juli 19l7chei dem Zivilvorsitzcnden der
Ersatzkommission in Diez zu melden oder den Nachweis zu er¬
bringen, daß er seiner Militärpflicht genügt hat oder die
preußische Staatsangehörigkeit nicht mehr besitzt.

Sollte der Militärpflichtige dieser Aufforderunginner¬
halb der gestellten Frist nicht nochkommcn, so wird die ge¬
richtliche Untersuchung wegen Verletzung der Wehrpflicht
eingeleitel werden, =•,

Der Ati»tt-« orsitze»dr der Arsatz-Kommiffio»
i: des llntrrl«bnfrci(tÄ.

Tuderstadt. . . : :
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Altes Sonrrtagsgebet siegreicher Truppen.
Der erste christliche Kaiser, Konstantin oer Große, ge¬

storben im Jahre 337, ließ jeweils am Sonntag auf freiem
Felde feierlich und gemeinsam von den Hceresaotetlungcn,
die nicht am Gottesdienst in der Kirche teilnehmen konnten,
das nachstehende Gebet verrichten:

„Dich kenn und ehren wir als unfern alleinigen Gott.
In Dir erkennen und ehren wir unfern höchsten Herrn und
Lenker. Zu Dir schreien wir auf, denn Du bist unser Helfer
und Hort . Durch Dich trugen wir die Siege davon ; Durch
Dich stehen wir in Obmacht vor geworfenen Feinden. Dir
bekunden wir feierlich Dank für die gewährten Wohltaten;
und Dir vertrauend erhoffen wir künftiges Glück. In Deinen
Schutz begeben wir uns allzumal ; Dir nahen wir und
flehen inständig mit erhobenen Händen : Schrrmc mit Deiner
ewigwachen Obhut unseren Kaiser und mit ihm >cin er¬
habenes Herrscherhaus. Erhalte ihn uns noch lange Jahre
am Leben und in sieggekröntem Walten !"

Dieses Gebet in seiner Schlichtheit und Innigkeit , das
vor 16 Jahrhunderten den kämpfenden Truppen ein Quell
dm.- Stärkung , Erbauung und Erhebung war , offenbart uns
die Ewigkeitswerte christlichen Glaubens und verdiente auch
heute Eingang bei den Truppen an unseren Kampffronten
und in den Gemeinden der -Heimat.

Kleine Chronik.
Teure Butter.  Vor das Schöffengericht in Gera

kam die Landwirtsfrau Hüllner aus Studlach . Sie war
schon längere Zeit durch mangelhafte Butterablieferung
ausgefallen . Als schließlich Haussuchung bei ihr stattfand,
wurden 11 Stücke Butter vorgeftinden. Die Butter wurde
beschlagnahmt. Das Gericht hatte die Ueberzeugung ge¬
wonnen, daß die Hüllner absichtlich mit der Butter zurück¬
gehalten hat und damit die Allgemeinheit schädigte. Sie
wurde zu tausend Mark Geldstrafe oder 100 Tagen Gefäng¬
nis verurteilt . — Dieselbe Strafe erhielt ein Berliner
Bäckermeister, der Brötchen unter dem gesetzlich vorgeschrie¬
benen Gewicht von 50 Gramm herstellte und verkaufte. Ob¬
wohl sich das Mindergewicht auf nur 2 bis 3 Gramm be¬
schränkte, erblickte das Gericht in dem Verfahren doch eine
schnöde Gewinnsucht, die in wucherischer Weise das schon
kärgliche Gewicht der Brötchen zum Nachteil armer Leute
noch verminderte.

■ Gdtänbltctye 90t i [ tfy p a n t f d ) t vttt n  wrrroe « t»
einer Verhandlung in Berlin vor der Strafkammer ent¬
hüllt . Der schon wegen Milchfälschung vorbestrafte Händler
Wilhelm Schulze und seine Ehefrau hatten Milch bis zu
•°>o Prozent mit Wasser verdünnt . Der Vorsitzende des Ge¬
richts nannte das Treiben in dieser milchknappen Zeit ge¬
radezu schandbar, da es die Nahrung der Kinder in unerhör¬
ter Weise verschlechtere. Der Staatsanwalt beantragte gegen

, beide Angeklagte 3 Monate Gefängnis und 150 Mark Geld¬
strafe. Das Gericht ging aber darüber hinaus und derur --

1 teilte Schulze zu sechs Monaten Gefängnis und 1000 Mark
Geldstrafe, die Frau zu drei Monaten Gefängnis und 500
Aiark Geldstraft.

Der Februar im Volksmunde.  Im Volks¬
munde gilt der Februar oder Horirung als der Bringer der
ersten Frühlingshofsnung . Der 2. Februar , Mariä Lichtmeß,
wird als Wendepunkt der Herrschaft des Winters angesehen.
Es heißt : „Lichtmessen ist der Winter halb gemessen und
bald vergessen." Im Mittelalter hörte man am Lichtmeß¬
tage auf , bei Licht zu arbeiten , und der Volksspruch lautet
noch heute : „Lichtmeffen müssen die Herren bei Tage essen."
Im allgemeinen aber trägt der Februar noch den Charakter
des Winters ; er nruß die strenge Erbschaft des Januar über¬
nehmen, denn : „Wenn es der Hornung gnädig macht, bringt
der Lenz den Frost bei Nacht." Darum sieht es der Land¬
mann gern, wenn in den ersten Tagen des Monats Schnee
fällt , besonders am Tage der heiligen Dorothee (8. Februar ).

. Die gegenwärtige Frostperiodc ist im hundertjährigen Ka¬
lender vorausgesagt worden. So traf diese Wettervorhersage
für den Januar mit ausfallender Genauigkeit zu. Umso
mehr darf es daher auch interessieren, was wir nach dem
„Hundertjährigen " Vom Februar zu erwarten haben. Es
ist wenig erfreulich, wie nachfolgende Angaben bestätigen:
vom 3. bis 5. sehr kalt, 7. recht kalt, 8. kälter als jemals,
in allen Kellern gefriert es, ebenso auch am 9. und 10.,
welche Tage alle anderen an Kälte noch übertreffen , 11.
etwas milder , aber immer noch grimmige Kälte, 13. und 14.
starker Sturmwind mit Schnee, dabei sehr kalt, 15. trüb,
16. ziemlich starker Schneefall, 18. trüb , wenig Schnee, des
Nachts aber aalt , 19. trüb , 20. warm und schön, vom 21.
bis 27. Regen, wobei der großmächtige Schneefall abnimmt.
— Es wäre zu hoffen, daß der Hundertjährige wenigstens
hinsichtlich der langen Dauer der jetzigen Kälteperiode sich
in ftinen Angaben irrt.

Anzeige «.

Schleichhandel mit Fleisch und Fleisch¬
waren  ist neuerdings wieder auf dem Bahnhof Friedrich¬
straße in Berlin entdeckt worden. Dort wuroen auffallend
schwere Koffer und Reisekörbe zur vorübergehenden Lagerung
aufgelieftrt , die Verdacht erweckten. Es wurden nun aus
dem Bahnhof zwei Körbe geöffnet, und man fand in einem
157 Kg. Plockwurst, Speck, Fleisch usw., in dem anderen 70
Kg. polnische Wurst u. dgl. Ein Mann , der die Körbe ab¬
holen wollte , wurde angehalten und als ein russischer Händ¬
ler aus dem besetzten Gebiet festgestellt. Es ergab sich, daß
mehrere Händler im Königreich Polen zusammenkaufen,
was dort zu haben ist, und alles von Kattowitz aus als
„Passagiergut " nach Großstädten bringen , besonders nach
Berlin . Hier verkaufen sie die Waren für 10—12 Mark das
Pfund unter der Hand, besonders in Wein- und Bierwirt-
schaften. Die Händler sind zum Teil recht zweifelhafte Per¬
sonen, Der auf dem Bahnhof Friedrichstraße ertappte , der
verhaftet und nach Moabit gebracht wurde, behauptet , daß
er selbst 5 Mark für das Pfund gezahlt habe. Das ist
wahrscheinlich erheblich übertrieben . Die Ware wurde be¬
schlagnahmt.

Holzversteigerung.
Am Samstag, den 10. d. Mts.,

vormittags 10 Uhr
anfangeud, sollen im Gemeindewach Eppenrod in verschie¬
denen Distrikten:

4 Rm . Eichen-Scheit,
741 Rm. Buchen-Scheit und -Knüppel und

6365 Stück Buchen-Wellen
öfftntlich versteigert werden.

Die Versteigerung beginnt im Distrikt 15 b Welschen-
' berg.
j Eppenrod,  den7. Februar 191?. 1669

Per Bürgermeister.
1. . - H°f.
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